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RECHTSGRUN DLAGEN

Bundesbaugesetz (BBauG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.08.1976 (BGBI. l S. 2256, ber. S. 3617, geändert
durch Art. 9 Nr. l Verei.nfachungsnovelle vom 03.12.1976,
BGB]-. l S. 3281 , und durch Art. l G zur Beschleunigung von
Verfahren und zur Erleichterung von Investitionsvorhaben
im Städtebaurecht vom 06.07.1979, BGBI. l S. 949)

2 4. Verordnung über die bau]-i.che Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO .-) in der Fassung vom
15.09.1977 (BGBI. l S. 1763)

3

4

5

Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz vom 27.02.1974 in
der letztgülti.gen Fassung

Gemei.ndeordnung für Rhein]and-Pfa]-z(GVBL
der letztgültigen Fassung

S. 419) in

Landespflegegesetz i.n der Fassung vom 05.02.1979 (GVBL
S. 36) - $ 17 -

Geltu nqsbere ich

Die vom Ge]tungsbereich des P].angebietes erfaßten Flur
stücke sind mit einer starken schwarzen unterbrochenen
Li.ni.e umzogen .

0.2 Übertragung vom Plan i.n die Wi-rklichkei.t

Soweit für die Absteckung Gier erforderlichen Baugrenze
keine Maße in den P[änen angegeben sind, so]-]en diese ab-
gegriffen werden. Ausgehend von einer möglichen Ablese-
genaui.gkeit von 0,50 mm wird für die so erfolgten Fest-
setzungen in der Örtlichkeit ei.ne Genaue.gkeit von + 50 cm
verlangt

Eine derart abgesteckte Baugrenze ist für die Absteckunq
wei.teuer Baugrenzen verbindlich.

l ART DER BAULICHEN NUTZUNG ($ 9 Abs l Nr. l BBauG)

Al]-gemeine Wohngebiete (WA) gem. $ 4 BauNVO
Dorfgebiete (MD) qem. $ 5 BauNVO
Mischgebiete (MI) gem. $ 6 BauNVO
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2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG ($ 9 Abs. l Zj.ff
$ 1 7 BauNVO)

l BBauG

2.1 Für das Maß der bauli-chen Nutzung sind die Werte des
$ 17 Abs. l BauNVO als Höchstwerte verbindlich, sowei.t
die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen sowi.e
die Vorschri.sten der Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz
nicht zu ei.ner geringeren .ausnutzung zwingen.

Bei den Gemeinbedarfsgrundstücken Ist die Grundfläche in qm
als Höchstgrenze angegeben .

2.2 Die Zahl der Vollgeschosse ist im WA-, MD- und MI-Gebiet auf
höchstens zwei Geschosse begrenzt.Für di.e Bauvorhaben i.m
Gemeinbedarf ist die Traufenhöhe a].s Höchstgrenze festge-
setzt

3 BAUWEISE ( $ 9 Abs l Nr. 2 BBauG $ 22 BauNVO)

3.1 Di.e Bauweise ist im Ge]tungsbereich des Bebauungsp]-ines
als offene und als abweichende Bauwei.se festgesetzt. In
der offenen Bauwei-se sind nur Ei.nzel- und Doppelhäuser zu-
lässig. In den Bereichen mit abweichender Bauweise, die
durch den Bestand geprägt si.nd, können Gebäude i.n offener,
geschlossener und in Haus-Hof-Bauwei.se (einsen.time Grenz-
bebauung) ertl.chtet werden .

4 FLÄCHEN FÜR GARAGEN, STELLPLÄTZE, NEBENANLAGEN ($ 9 Abs
Ziff. 4 BBauG - $$ 12 und 14 BauNVO)

'1

4.1 Garagen si-nd i.nnerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten
überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten; außerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen auf den seitlichen
Bauwi.chflächen gestattet, soweit dies nach Landesrecht
zulässig i.st. Vor Garagen i.st ein Stellplatz von min-
destens 5 , 00 m freizuhalten .

4.2 Nebenanlagen im Sinne des $ 14 Baur'VO sind nur i.nnerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig

5 HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN ($ 9 Abs 2 BBauG)

5.1 Innerhalb des gesamten Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes darf die Oberkante des Erdgeschoß-Rohbaufußbodens,
gemessen ab Oberkante der am nächsten gelegenen Verkehrs-
f]-äche (Straßenbegrenzungslinie) , in der Mitte der über-
bauten Fläche 0,6 m nicht überschreiten.

5.2 Bei den höchstzulässi.g zwei.geschossigen Gebäuden i-m WÄ-,
MI- und MD-Gebiet darf die Traufhöhe max. 6,20 m über
Oberkante Erdgeschoß-Rohbaufußboden und di.e Firsthöhe
max. 9,00 m über Oberkante Erdgeschoß-Rohbaufußboden be-
tragen



FESTSETZUNGEN NACH LBauO

Landesbauordnung für Rhein[and-Pfad.z vom 27. Februar 1974, in
der Fassung vom 20. Juli 1982 (GVBL. s. 264)
Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen gem. $ 123 LBauO
6 P49HGESVXLVUWG ( $ 1 23 Abs l ziff l LBauO)

6.1 A].s Dachformen si.nd im gesamten Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Satteldächer, Pult- und Walmdächer zulässi.g
Auf Garagen sind auch Flachdächer zugelassen.

6.2 Kni.estöcke (Maß zwischen dem Schnittpunkt der Außenkante
des Gebäudes mi.t der Oberkante Rohbaufußboden des Dach-
geschosses und der Oberkante Dachhaut) sind nur über dem
1 . Vollgeschoß bis zu ei.ner Höhe von 0,6 m zulässi-g
tiber dem 2. Vollgeschoß sind Kniestücke nicht zulässign

6 . 3 Systemski.zze

6.4 Dachaufbauten (z. B. Dachgauben) sind ab einer Dachnei
gang von mindestens 35 Grad bis zu einer maximalen Breite
von 1 ,5 m zulässi.g. Innerhalb einer Dachfläche können
mehrere blei.chartige Dachaufbauten kombiniert werden ,
wenn ihre Gesamtbrei.te die halbe Länge der Dachfläche
ni.cht überschrei.tet. Der seitliche Abstand der Dachauf
bauten von den Giebelseiten muß mindestens 1 ,5 m betra-
gen



6.5 Dacheinschnitte (z.B. Dachterrassen) si.nd auf der
der Straße abgesandten Sei.te zulässig

7 FASSADENGESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ($ 123 Abs
LBauO)

l

Verk[ei.jungen der Außenwandf]ächen mi.t g]-asiertem
oder glänzendem Materi.al, Kunststoff, Asbestzement-,
Teerpapp- oder metallelementen sind ni.cht zulässig
Folgende Materi.alien sollen hauptsächlich Verwendung
finden: Putz, Sichtmauerwerk, Holz, Sandstein oder
sandsteinähn[iche Materia].ien .

TEXT ZUR G R ü N O R D N UNG

8. NICHTijBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN ($ 9 (1) Ziff.2 u

Ziff. 25 a BBauG und $ 123 (1) Ziff. 5 LBauO)

8.1 Die ni.cht überbauten Grundstücksf].ächen si.nd mit Aus
nahme der Einfahrt. Stellflächen und des Zugangs als
Grün- und Pflanzflächen anzulegen und zu unterhalten

8.2 Vorgärten sind als zusammenhängende Grünflächen zu ge-
statten und zu unterha]-ten. Sie sind a]s niedri.ge
Pflanzung (Rasenfläche, bodendeckende Pflanzung) mi.t
Einzelgehölzen anzulegen. In jedem Vorgarten i.st mindestens
ein den Grundstücksverhältnissen entsprechender Baum zu
pflanzen und zu unterhalten (5 9 (1) Ziff. 25 a BBauG)

8.3 Auf öffentli.chen und privaten Parkplätzen ist auf den
Pf[anzstreifen oder Pf]anzi.nse]n jewei]-s für 4 - 6
Stellplätze ein Baum entsprechend der Gehölzartenliste
zu pflanzen und zu unterhalten.

9 BESTANDSERHALTUNG ($9 Abs. l Ziff. 25 b u
und $ 39 h BBauG)

Abs 6 BBauG

9.1 Der vorhandene Bewuchs i.st zu schonen. Gesunde Einzel-
bäume mit mehr als 6o cm Stammumfang (gemessen in l m
Höhe) sind zu erhalten. Ausgenommen hi.ervon sind Obst-
bäume, dle wirtschaftl i.chen Zielen dienen. Schalenobst
(z.B. Walnuß und Eßkastanie) i.st jedoch zu erhalten. Vor
handele Gehölzgruppen sind zu erhalten. Obstbäume, die
der Ortsgestaltung dienen. si.nd im Plan als erhaltens-
werte Bäume festgesetzt



5

9.2 Fa]]s durch di.e Erha].tung di-esel Bäume die Durchführung zu-
lässi-ger Bauvorhaben Im überbaubaren Bereich unzumutbar er-
schwert wird, si-nd Ausnahmen zulässig, wenn an anderer Seel
le des Grundstückes für eine angemessene Ersatzpflanzunq
S orte getragen wird

9.3 in jeder Phase der Baudurchführung sind die zu erhaltenden
Bäume vor schädigenden Ei.nflüssen zu bewahren (s. DIN 18920,
Oktober 1973 ''Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Ve-
getationsflächen bei. Baumaßnahmen'' )

9.4 Zur Sicherung des Ortscharakters, insbesondere im Bereü-ch
des west].schen Ortsrandes, aber auch südli.ch der St.Bernhard
Straße i.st der Natursteinmauerbestand mi.t sei.ner typischen
Mauerbegleitflora zu erhalten

1 0 . BEPFLANZUNG

Di-e Bepflanzung richtet sich nach der folgenden Gehölzarten
liste

[O.] Gehö]zarten]iste der potentie]].en, natürlichen Vegetati.on
Ha inbuche
basel
Heckenkirsche
Hu nd s ro s e
Pf aff enhütch en
Ra inwe id e
Roter Hartriegel
Schlehe
S c hn e eba l l
Schwarz er Ho lund er
Weißdorn
Ro ßka s t a ni e
Stieleiche
Bergahorn
Ebene sche
Ob s ta r t en

Carr-hus beth.Zus
Cor yZus avellana
Lonicera xyi osteum
Rosa ca.n.i .na

Euonymus europaeus
Ligustrum vu]-gare
Corpus sanguineum
Prunus spinoza
V.iburg uro opu-Zus
Sambucus nigra
Cra taegus monogyna
Äesculus hippocastanum
Ouercus robur
Aceh pseudoplatanus
Sorbus aucuparia
Pz'unis spee
Malus spe
Perus spee

l0.2 Erweiterte Gehölzartenliste
Bäume

Ahorn in Arten und Sorten
Birke i. A. u. S.
Ro tbuche in Sorten
Amberbaum
Tul p enbw um
Zierapfel
Zierkirsche i. A. u . S.

Zierpflaume i. A. u. S.
FIÜgelnuß
Eber e sche i

A Sl U

A SU

aber spee
Beta.Za spee.
Fa gus syl vatica ''Spee. "
Li quidambar styracifl ua
Liriodondron tulipifera
Mal us opec.
Prunus spee.
Prunus spee.
Pterocaria fraxinifo]. i. a

Sorbus spee.



S tr äucher
Fel s enb inne
Berberitze i. A. u. S.
Soimnerflieder i . A. u .
Buchsbaum i. A. u. S.
Erbs ens trauch
Scheinqu i t t e
Hartriegel i
basel i. A. u. S.
Felsenmispel i . A. u .
Hagedorn i . A. u.
Ginster i. A. u. S.
Maiblumenstrauch i
Spindelstrauch i . A. u
Prunkspiere
Scheinspiere
Hortensie i. A. u. S.
Johanniskraut i . A. u .

Stechpalme i. A. u. S.
Goldregen i. A. u . S.
Rainweide i. A. u. S.
Heckenkir sche i . A . u
Magnolie i. A. u. S.
Feed erberberit ze
Pfeifens trauch i
Fasanenspiere
Fingerstrauch i
Alpenrose i. A. u. S.
Rose i. A. u. S.
Spierstrauch i
Kranzspiere i
Schneebeere i
Flieder i. A. u. S.
Schneeball i. A. u. S.
und Schlinggehölze

A SU

S

A

A U

Ämel anchier canadensi.s
Berberis opec.
Buddleia spee.
luxus spee.
Caragana arborescens
Chaenome]-es spee.
Corpus spee.
Cora-Zus spee.
Cotoneaster opec.
Crataegus opec .
Cyt-isis spee.
Deu tzia spee
Euon\;mus spee .
Exochorda racemosa
Ho].odi.scus discolor ariefolius
Hydrangea spee.
Hypericum spec .
1]-ex opec.
Z,aburnum spee
Ligustrum spee
l,on.i Gera spee
Ma grlolia opec
Mahonia aquifolium
Phi.ladelphus opec
Physoca opus opulifolius
Potenti].].a spee.
Rhodod endron spee.
Rosa spee.
Spirea spee
Stephanandra opec.
Symphoricaipos spec.
Syringa spec.
V.ibuzn um spee.

A. u.

A. u. S.
A. u. S.
A. u. S.

f')

11 . FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN

($ 9 Abs. l Nr. 25 (a) und Abs. b BBauG)

11 .1 Die unzulänglich gestalteten Fassadenbereiche von Nebenge-
bäuden sowie die Einzäunungen der privaten Grundstücksflä-
chen entlang der öffentlichen Straßen und Wege sind zur
ortsgestalterischen Aufwertung mit Schling- und Kletterge-
hölzen der folgenden Liste zu bepflanzen (z. B. Flurstück 38
und 59 Hauptstraße und Hi-ntergasse 167/2)

Gem . Ef eu
Wi].der Wein
Klet terhortens ie
Schlingknöterich
Wein in Sorten
oder Spalierobst i

Hedera felix
Parthenocissus tri.cuspidata ''Vei tchii
Hydrangea petiolaris
Pol egon um aubertii
Vi ti s vino.feed

A



11 .2 Im Bereich der Si.chtwinkel von einmündenden Straßen sind
ausschli.eßlich Gehölze zu verwenden, die eine Höhe von
0,8 m ni.cht überschreiten mit Ausnahme einzelner hoch-
stämmiger . nicht sichtbehi.ndernder Bäume

Fo]-mende Pflanzenarten sind zu verwenden

Ma iblumens trau ch
Zwergl igu s t er
Mahonie
Glanzro se
Zwergpurpurweide
Zwergsilberweide
Ro sma rienweid e
Engad inweid e
Schneespiere

Deutzia gz'acid-is
L-igustrum vu.Zgare "i;odense
Mahonia aquifolia
Rosa ni. ti.da
Salix purpurea "Nana "
Salix repens argentea
Salix repens rosmarinifolia
Sa].ix wehrhahni.i
Sp.iz'ea arguta

11 .3 Die Bepflanzung der pri.voten Grundstücksflächen richtet
sich grundsätzlich nach den Gehölzartenlisten der Punkte
9 l und 9 2

11 .4 Der Spi-elplatz ist durch Pflanzungen nichtglftiger Gehölz
arten öffentlich einzugrünen.

1 2 . SONSTIGES

12.1 Der Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz entstehen im Geltungs
bereich dieses Bebauungsplanes keine rechtlichen und sonsti
gen Nachteile

Di.eßer Text hat zusammen mi.t der Begründung sowie dem Bebauungs
und Grünordnunqsplan in der Zei.t vom dCg' 01i /:gJ;:f bis ZX'. dß4#Zy
öffentl i-ch ausgelesen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslëgung
wurden am 4. J!$1i 19ëb ortsüblich bekanntgemacht

i'iÖfÖiil;bii",' ' 'ë] en Z. öez.

Bürgerme äste

Der Text hat dem Satzungsbeschluß vom 2 8:0kt. zugrunde gelegen

:?fËFghËË.::il?t:ä:. :t. )

Bürgermeister



P LAN B EG R U ND U N G

ßZUM BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN "ORTSMITTE" DER

GEMEINDE TIEFENTHAL, VERBANDSGEMEINDE HETTENLEIDELHEI mtsplan

AN LASS

Zur Vorbereitung von Eventualmaßnahmen der Dorferneuerung ,
deg wei-keren zur Sicherung von Freiflächen und deren Ge--
sta[tung sowie einer gerege]-ten Bebauung hat sich der Rat
der Gemeinde Ti.e:Eenthal aus der Eigeninitiative heraus ent-
schlossen, für den Bereich der Ortsmitte einen Bebauungs-
und Grünordnungsp[an aufzuste]]en. Hierzu wurde in An]-ehnung
an den neuen Entwurf des Flächennutzungsplanes mit i.ntegrier-
ter Landschaftsplanung dem Planungsbüro Dr. Scholz, Osnabrück/
Bad Dürkheim, der Auftrag erteilt. Vor der öffentlichen Aus-
legung sind durch Beschluß des Gemei.nderates di.e Flurstücke
1392, 1386 und 1383/3 i.n den Geltungsbereich einbezogen worden

t'R

S l TUAT l ON D ER BAULE l TPLANU NG

Die Äufste]-lung dieses Bebauungs- und Grünordnungsplanes kann
aus dem genehmigten Flächennutzungsplan von 1981 abgelei.tet
werden. Da keine neuen Bauflächen hi.nzugetreten sind, zei.gt
der neue F]-ächennutzungsp]anentwurf i.m wesent]-lehen - auf
den Ge[tungsberei.ch dieses Bebauungsp]-anes bezogen - eine Re-
duzierung der Bauflächen zugunsten des pri-vagen Grüne. Wäh-
rend der Bebauungsplan in seinen Mi-ndestfestsetzungen i. M.
1 : 1.000 erstem.].t wird, ist der Grünordnungsp]-an zur besseren
Lesbarkei.t und differenzi.erteren Aussagen i. M. 1 : 500 ausge-
führt worden. Wegen des gezi-ellen dringendsten Gestaltungsbe-
reiches, der Weedstraße, im östlichen Teil des Bebauungs- und
Grünordnungsplanes i-st für die Gestaltungsvorschläqe der Maß-
stab 1 : 200 gewählt. Der Bebauungs-- und Grünordnungsplan
schli.eßt in sei.nem räumli.chen Geltungsbereich an bestehende Be-
bauungspläne an. Die Flurstücke .1392, 1386 und 1383/3 sind noch
im Bebauungsplan ''Östlich der Weedstraße'' enthalten und sind
dort später außer Kraft zu setzen
Durch den genehmigten Flächennutzungs- und Landschaftsplan 1985
der Verbandsgemeinde Hettenleidelheim ist ebenfalls die nutzungs
rechtl i.che Ableitung des Bebauungsplanes gesichert

STÄDTEBAULI CHE BESTANDSAUFNAHME

Bei ei.ner durchschni.teilchen Zweigeschossi.gkeit als Höchst-
grenze i.st die Nutzung nach Allqemei.nem Wohngebiet, Dorf- und
Mischgebi-et entspr. $$ 4, 5 und 6 BauNVO aus der gegebenen Si.
tuation festgesetzt worden



2

Der Ortsmittebereich wird dabei von dem Straßenquadrat Haupt-
straße-Weedstraße-Hinterlasse und Bahnhofstraße bestimmt . Das
südli.che Drittel wird überdi.es noch von der St. Bernhardstraße
west-östlich durchzogen .

Die Neubaugebiete im Norden und der sogenannte Ostri.ng verfü-
gen über ei.nen di.sekten Straßenkontakt zur Ortsmitte. Zwar er-
scheint die Ortsmitte i.n ihrer Funktion etwas kopflasti.g nach
Süden; jedoch spi-elt dies bei. der zumutbaren Zeitwegentfernung
des äußersten Siedlungsberinges keine Rolle. Die bereits heute
erkennbare Betonung, der Weedstraße und dem Weedplatz ei.ne
verstärkte Kommune.kationsgrundlage zuzugestehen, vermittelt
überdies zwischen den beiden Neubauqebieten. Die einzige den Ort
berührende klasse-fizierte Straße ist die L 453, deren Umgehung
langfri.sti.g in den Süden der Gemarkung gerückt werden soll,
heute aber zwischen den bei.den Ki.lehen von der Bahnhofstraße
bis zur Weedstraße durch Di.enstlei.stunden und Gemeinbedarf di.e
Anziehungskraft für di.e täg]-i.chen Basisfunktionen ausfüllt

Eine geli.sse Torwirkung i-st beiden Enden der Hauptstraße beim
Auftreffen von Bahnhofstraße und Neulei.ningerstraße nicht ab-
zusprechen. Di.e überlieferten Bauformen sind deshalb vertraut,
weil der Gesamtorganismus der Siedlung und somit auch ihre Ge-
stalt übersehbare Form und Größe hat. Insofern wird in Tiefen-
thal das Vorhandene geachtet, um das notwendige Neue zu inte-
gri-eien. Daraus erhebt si.ch ein Lei.tgedanke dieser Planung,
Ti.efenthal als Siedlung im ländlichen Raum mi.t seiner gewach-
senen, hi.storischen Struktur nicht visuell durch ei.ne Konfron-
tation zu beeinträchtigen. Mangels eines durch den Ort fli.eßen
den Baches mit uferbeglei-tendern Grün wird di.e Frage der Grün-
flächendurchdri.ngung mi.t den Vorgaben zu lösen sei.n, dle sich
meist auf pri-vage F]-ächen stützen.

ERSCHL l E SSU NGSABS l CHT

Schlüssel i.ndi.katoren der Grundsatzerschließung si.nd
l di.e bestehenden Straßen aufzunehmen;

2 di.e Fußwegverbindung von der Hi.ntergasse zur Hauptstraße
als Nord-Süd-Fußweg ei.nem möglichst West-Ost gerichteten
Fußweg durch die privaten Flächen der überwiegenden Gar-
tens-änderei.en zur Vollendung eines Erschließungskreuzes
fallweise herbeizuführen ;

3 die Weedstraße mit ihrer angerförmigen Ausbuchtung für grün-
gestalterische Absichten für die Fußgängerfreundlichkeit aufm
b er ei ten ;

4 den ohnehin bereits für die Kerbe genutzten Meedplatz mi-t-
tels Brunnen und Si.tzgruppen sowie Solitärbäumen anzureichern;
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5 Baulücken sorgsamst i.m Hi.nbli.ck auf künftige Raumwirkungenzu sche jeßen und

6. wie di.e Linde in der Bahnhofstraße auch andere Straßenzüge
durch Gehölzgruppen und Solitäre aufzulockern.

WEEDP LUTZ U ND WEEDSTRASS E

Auf dem Weedplatz laufen Neuleini.nger-, Hauptstraße, St. Bern-
hardstraße, Weedstraße und Ostri.ng zusammen. Di.e re]ati.v qesta].tlose
Aspha[tf[äche i.st so aufzu]ockern, daß sowohl. die notwendi.gen
Fahrstraßen ''ab]esbar'' sein werden a]s auch mi.tte].s Brunnen,
Sitzgruppen und Gehö]-zen eine auf Pflasterbasis zu gestaltende
Platzfläche belebt wird. So sehr zum Bei.spiel das neue ei.nge-
schossi.ge Haus mi.t Satte].dach i.m Winkel von Haupt- und Neulei.-
ni.nger-Straße opti.sch stört und so ]eicht nicht aus der We].t
zu schaffen ist, so verh.ä]-tnismäßi.g rasch lassen si.ch derar-
tige Raumwunden mi.t Bepflanzungën verdëckend, kaschieren.
Gleiches gilt übrigens für die Nordsee.te bzw. den Nordabschluß
der Weedstraße, wo das eingeschossi.ge Gebäude keinen Raumab-
schluß gewähren kann .

VER - U ND ENTSORGUNG

D[e E]-ektrizi.tätsversorgung Pfa]-zwecke kann den mög]ichen Spitzen-
bedarf im Bebauungsgebi.et voll decken. Es bestehen auch Anschlüsse
in der Orts]-age für die Saarferngas.

Mit der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ist Ti.efenthal
an die zentral.en Systeme der Verbandsgemeinde Hettenleidelheim
angeschlossen. Bei der speziellen Versorgung des gedachten Brun
nena auf dem Weedplatz kann der bisherige Hochbehälter am Ost-
ring das Wasser im natür]ichen Gefä]].e liefern

SP l E LPLATZ

Der bestehende Spielplatz - exakt in der Mitte des Plangebietes
ist zwischen der Hinterlasse und der St.Bernhard-Straße durch
einen Fußweg erreichbar. Langfristig i.st auch eine Zuwegunq in
West-Ost-Richtung beabsichtigt. Der jetzige Kinderspielplatz
wird auf 4oo (Fn erweitert



MASSNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG

Soweit im Verfahrensgang dieses Bebauungsplanes etwas
über di.e Dringlichkeit un(il Reihenfolge der Maßnahmen ge-
sagt werden kann, wird di-e Einbeziehung von Ti-efenthal
in die Förderungsgemei.nden zur Dorferneuerung eine Innen
sivierung der Vorhaben bringen

[n erster Linie geht es der Gemeinde durch di.e Aufste].-
[ung dieses Bebauungsp[anes um eine Rea]-isi-erung der
Ordnung auf dem Weedplatz. Da hi.er eine Anzahl zum Teil
flanke.elender Maßnahmen gebündelt zu betra(alten i-st, steht
zum Teil in Selbsthilfe die Anlage eines Brunnens auf dem
Weedplatz an, der zugleich die Auflockerung der versiegel-
ten Fläche des P.Latzes mi.t abtei.ligen Pflasterung bringen
muß

Ö

Ei.n zwei.ter Abschnitt i.st mi.t dem Ausbau der VJeedstraße
in ihrem westlichen Ruhebereich beabsichtigt sowie Pflan-
zungen, di-e auch die Nordseite der Straße besser abschn.eßen

Die l,hde auf der Bahnhofstraße wi.rd i.m Ei.nvernehmen mi.t
dem Besitzer, Herrn Lang, aus der Versiegelung etwas befreit
Di.esel Naturdenkmal soll besseren Kontakt des Wurzelbereiches
zur Oberfläche erhalten. Evtl. wi.rd auch ei.ne Si.tzgelegen-
hei.t untergebracht
Mitte].fristig steht der Ausbau des Fußwegenetzes an , auch
di.e Verbesseruncr der Natursteinmauern. Ebenso kann die Um-
wandlung eines Wirtschaftsgebäudes in ein Wohngebäude an
der Hauptstraße i.m Zuge der Hofreitenerhaltung erfolgen

Alle weiteren Maßnahmen werden i.m Rahmen der Dorferneuerung
verb.eft untersucht und dargelegt
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FESTS ETZUNG EN

Neben den Mindestfestsetzungen entsprechend $ 30 BBauG über
Art und Maß der bauli.chen Nutzung, überbaubare Bereiche so-
wie Verkehrsflächen sind auch noch die Grünflächen ei.n not-
wendiger Bestandteil des Planes geworden. Darüber hinaus
si.nd zumi.ndest i.nformatorisch denkmalpflegerische Belange
angezei.gt. Nicht nur di.e bei.den Kirchen
Ev. Pfarrkirche von 1767, ein drei.seitig geschlossener Saal
bau mit eingebautem Westturm, in welcher eine schöne Holz-
kanze]. mit reicher Schnitzerei und Intarsien um 1700 etwa
s tammt ,

Kath. Kirche St. Georg, ein Neubau von 1931 mi.t dem Georgs
relief um 1470, dessen Fassung erneuert wurde soli-e einer
Mutter Gottes, aus No1z des 18. Jh.,
sondern auch das ortstypische Mauerwerk. Dieses ist neben
Teilen des Nordrandes und des Westrandes der Ortslage vor
a].lem an der St. Bernhard-Straße zu finden oder beglei-tet
den Fußweg zwischen St.-Bernhard-Straße und Hauptstraße
im sagenumwobenen "Raubri.ttergäßchen"
Drei [andwi.rtschaft].i.che Hofrei.ten si.nd erkennbar und a]s
MD-Gebt.et festgehalten. Alle Gebäude si.nd mögli.chat von Bau-
grenzen umfaßt, wobei(Eier Spielraum zwischen der Hauptstraße
und der St.-Bernhard--Straße nicht zu Lasten des Frei.raumes
vor sich gehen darf, auch wenn dadurch die St.-Bernhard-
Straße auf ihrer Südsee.te vom Anbau frei.b]eibt. Ei.nze].hei-
len hierzu sind i.n der Dorferneuerungsplanung noch) zu ver--
ti-efen, so daß dieser Bebauungsplan mehr als Konzeption für
di.e wei.tele Ausgestaltung anzusehen i.st

Von der anfänglich vorgesehenen geschlossenen Bauweise i.st
- auch mit Anregung des Kreises Bad Dürkheim - file die Te:i!
bereiche [[ und ]:V abgesehen worden. Die vorhandene Bebau--
ungsstruktur in diesen Tei.]bereichen i-st i.m wesent]-i.chen
durch die abweichende Bauweise in Form der sogenannten Haus
Hof-Bebauung (ei-nsei.time Grenzbebauung) gekennzeichnet. Der
auf der folgenden Seite abgebi-Idete Ausschnitt der Bebauung
an der Hauptstraße (Grünordnunqsplan) läßt di.es deutli.ch er
Epnnpn

/'q

''Wird in der Haus-Hof-Bauweise nach der vorhandenen Bebau-
ung oder nach ei-nem Bebauungsplan an eine Grundstücksgrenze
gebaut, so ist zur gegenüberliegenden Grundstücksgrenze des
gleichen Grundstückes ei.n Bauwi-ch in doppelter Breite einzu-
halten; bei vorhandener Bebauung genügt bei Gebäuden bi.s zu
zwei Geschossen ein Bauwi.ch von 5 m. Ausnahmen von der in
Satz l vorgeschriebenen Breite können gestattet werden, wenn
die Unterschreitung geringfügig und der Brandschutz gewähr-
].ei.sEeL i st . ''

Di.ese abweichende Bauweise erhält durch den Bebauungsplan
ei.ne ausreichende Konkrete.sierung. Es läßt si.ch - eventuell
schon durch eine vertiefte Untersuchung der DoFfeFneueruncTS
planung -- auch ei.n ''besonderes Wohngebi-et'' infolge der Hof-
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rei.ten darlegen. Das würde aber zu einer späteren Änderung
des Bebauungsp]-anes führen. Es bietet sich jedoch am Bei-
spi-el der Haus-Hof--Bebauung an, di.e ëiffnung des Gevi-ects
zu den Straßen zu erreichen. die bi.sherigen Wirtschafts-
gebäude zu Wohngebäuden umzufunkti.oni.eren und dadurch Bau-
land am Ortsrand ei.nzusparen. Schließl i-ch wird die Zunahme
der Bevö]-kerung in der Ortsmitte diese selbst an Bedeutung
steigern .

Die Li.nde auf der Bahnhofstraße ist als geplantes Natur-
denl<mal - nach Rücksprache mi.t der Unteren Landespflegebe
hörde - gekennzeichnet. Mi.t dem Ei.gentümer ist einvernehm
[ich verhande].t worden. daß im Rahmen der Dorferneuerung
ei.ne Baumschei.be aus der versiegelten Fläche herauspräpa-
riert wi.rd

Ö Ei.ne Umlegung wi.rd aller Wahrscheinlichkeit nicht erfor
der l ich .



GRUNORDNUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN

PLANBEREICH

Der Bearbeitungsraum des Grünordnungsplanes deckt si.ch mit
dem des Bebauungsplanes. Das gilt auch für die bei-den wäh-
rend des Anhörungsverfahrens hinzugenon\menem Erweiterungen
an der Gemei.nbedarfsfläche des Masurenhofes wie am Nordab-
schluß der Weedstraße. Hier mußte eine Ausweitung des Planes
deshalb erfolgen, wei.l am Masurenhof ein Erwei.terungsbau er-
richtet worden war, der aber im Zuge des großen Gartens nicht
zu ei.ner Beeinträchti.gukg des südlichen Ortsrandes führt, so-
wie am Nordwand der Weedstraße, weil durch das Verlegen der
Kanalisati.on soul.e durch den Straßenbau 1984 ein durch Grün-
abschirmung notwendiger Raumabschluß erforderlich wurde
Irgendwelche anderweitigen überlegungen zur Grünordnung lagen
ni.cht vor. Der Beginn dieses Grünordnungsplanes fiel mit der
Aufstellung des Landschaftsplanes zusammen, so daß davon ausge
bangen werden kann, daß eine Ableitung des Grünordnungsplanes
aus dem Landschaftsplan erfolgt ist

rq

Ergänzende Fachleistungen sind i.nsofern nöte.g geworden, wei.l
in der Aussage des Grünordnungsplanes verstärkt die Vergrös-
serung eines Ausschni.ues der Weedstraße erfolgt und hi.er die
erste Pri.orität in der Gemei.nde vorn.egt

Die Bestandsaufnahme hat gezeigt, daß i-m Verhältnis zur bereits
überbauten Fläche wed.ge Gehölze i.m Innern des Plangebi-eyes
festzusetzen waren. Mi.t dem Bebauungsplan lief das Verfahren,
die Winterlinde auf der Bahnhofstraße als Naturdenkmal zu be-
antragen .

BESTAND

Di.e Ortsmi.tte von Tiefenthal ist i.n ihrer baulichen wi.e kul-
turellen Entwicklung ländlich geprägt. Alte Funktionsstrukturen
si.nd noch überwiegend vorhanden.

So sind einerseits di.e im örtlich anstehenden Buntsandstei.n
gehaltene zweigeschossi.ge Bebauung mit den dazugehörenden aus
Naturstein gefertigten Einfriedigungen charakteristi.scheü Merk
mal, andererseits aber auch die zum Großteil noch vorhandenen
Kulturobstgärten, die dem Ort ein harmonisches Bi.Id verleihen
und eine Landschaftsangepaßthei.t vermitteln
Die Bahnhofstraße mit der vorhandenen Friedenslinde vermittelt
ein typisches, intaktes Straßenbild

Die parallel verlaufende VJeedstraße bietet dagegen derzeit
ei.n schlechtes Beispiel. Der südöstlich vorgelagerte Weed-
platz, der ei.nmal jährlich als "Kerweplatz'' genutzt wird, ist
ebenfa].Is sehr umstrukturiert und bedarf einer gezielten Grün
ordnung



Der binnenwärts der Straßen ''Hintergasse'' , ''St. Bernhard-
Straße" , ''Bahnhofstraße" und ''Weedstraße" gelegene groß-
zügige Freiraum wird derzeit kleingärtneri.sch genutzt und
hat einen guten Bestand an Kulturobstarten.

Eine fußläufige Verbindung der Straßen ''Hauptstraße" und
"St. Bernhard-Straße" , im Volksmund ''Das Ren'sche'' ge-
nannt, ebenso wie die Verbindung "St. Bernhard-Straße'' /
''Hinterlasse", im Volksmund "Das Gäß'sche'' genannt, si.nd orts
typische Merkmale und di.enen als wichtige, erhaltenswerte
Fu ßwege

Der Westrand des Plangebietes bildet gleichzei.tig den noch
unverfälscht gewachsenen Ortsrand, sebi-Idee aus Naturmauern
und Ku lturob stwiesen .

FLÄCHENNUTZUNG UND SIEDLUNGSSTRUKTUR

Bereits im Flächennutzungsplanentwurf 1984 i-st gegenüber der
früheren vorbereitenden Bauleitplanung darauf hingezielt ,
die Bebauung südlich der St.Bernhard-Straße nicht bis an di.e
Wegef]-äche zu führen. Demnach wird ein Frei.raum angepeilt,
der auf der folgenden Abbé.Iduna grün angelegt i-st

Grundsätz]-ich zeigt Tiefenthal eine lineare Dorfform. Die
Hauptstraße ist das formbestimmende Element. Der ''Gebäude-
zwang'' entstand bei Tiefenthal i.n einer leichten Muldenlage
Allerdings fällt gerade die Hauptstraße dadurch auf, daß
si.e außer Gerani.enkästen kei.ne Pflanzen zei.qt, obwohl
ei-dge Standorte vorhanden sind , die Solitärbäume zugelassen
hätten
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Auch die St. Bernhard-Straße und die Hinterlasse sind eng,
so daß mittels der Neubauplanung ein länger gedehntes An-
dienungsviereck gesucht werden mußte, das einen Beidrich-
tungsverkehr zuläßt. Ausgesprochene Ausnahme ist di.e Winter-
linde auf der Bahnhofstraße, die eine Ausweitung des Raumes
sehr gut ausnutzt und durch Privatinitiative gefördert wurde

1}4MI S S IONEN

Durch handwerkliche Einrichtungen werden die Umfeldes der
Misch- und Wohngebiete irnmi-ssionstechnisch nicht oder kaum
spürbar beeinträchtigt. Tiefenthal hat durch Aussiedlungen
an den Nordostrand der Ortslage mi.t Hilfe der Flurbereinigung
einen Teil der landwirtschaftlichen Betriebsproduktion heraus
verlagert; jedoch si.nd - wie di-e nebenstehende tlbersicht
des P].angebietes zeigt - insgesamt noch neun Haupt- und
Nebenerwerbsbetri.ebe vorhanden. Die bussi.edlerstandorte
sind b[au und di.e verb]iebenen ]andwirtschaft].schen Betriebe
sind gelb dargestellt. Si.e sollen auch weiterhin in der
Ortslage verbleiben und sind nach den Abstandshaltungen
und der entsprechenden VDI-Norm in Dorfgebiete gesetzt, wo-
durch i.hre betriebliche Situation - auch nach Ansi.cht der
Landwi.rtschaftskammer Rhei.nland-Pfalz , AS Kaiserslautern -
nicht eingeschr änkt wird
Anderersei.ts hat die Gemeinde zu verstehen gegeben, daß man
bislang zusammengelebt hat und dies auch künftig wünscht
Die Silo-Anlage auf dem Flurstück 93 wird abgebaut. Die
Zuwegung zum Hofgelände von der St. Bernhard-Straße ist vor-
bildlich, weil beidseitig Blumenbeete in der Vegetations-
periode auf den ersten Blick ni.cht den Eindruck eines land-
wi.rtschaftlichen Betriebes vermitteln

Der bereits vorhandene Fußweg von der Hinterlasse bis zur
Hauptstraße dient auch den bestehenden Ki.nderspielplatz an.
Der Spielplatz wird nicht von Geruchsbelästigungen landwirt
schaftlicher Betriebe beeinflußt. Ebenso wird der Verlär-
mungsgrad, den die Kinder verursachen, von den Nachbarn
ni.cht als störend empfunden. Es tri.tt noch hinzu, daß mit-
telfri.sbg der Durchgangsverkehr aus der St.Bernhard-Straße
herausgenoirtmen werden soll, wonach festzuhalten i.st: di.e
Ortsstraßen, die L 453 sowie ihre flanke-elenden Baugebiete
mi.t MD-, MI- und WA-Festsetzung überschreiten nicht di.e zu-
lässigen Höchstwerte der nach DIN 18005 zulässigen Richt-
werte



Q
t\

®
#

+,

'TF'FÜt f
\

\

&
r\ \l

P
)

@lß 0

®S 1: a >
./.za.

4

Hr--:-:'1
{ ,9

'\

:-l.a

-q:H
+n:

äb + 'f

l
''':', }+
P

S7
V

q
'' /- 4

r, l
J

+
L;-{ (t

'n :l ("'' &

";f'':
7

/ ,.,,li"
N

)0617

}

q
'9 &

'ä! l

X
'n 'y-

(.0
l

+=;.9ü"

A X V ,.U 5
\

\

}'
.@

0 Z
Ü

;büü=.h 0 P .?

LU
R +

r }-

.b



10

EIGENTÜMER

Mi-t Ausnahme der beiden Flurstücke 13. 13/2 am Westrand
des Plangebi.eyes sowie 713 am Ostrand des Plangebietes,
di-e den Kirchen gehören, der Gemeinbedarfsfläche auf Flur-
stück 30 des Masurenhofs a].s Altenpflegestätte und dem
Flurstück 96 im Wi.nkel von Bahnhofstraße und Hauptstraße,
auf welchem die Gemeindeverwaltung Tiefenthal steht, haben
alle übrigen bebaubaren Grundstücke private Eigentümer. Die
L 453 ist der Straßenverwaltung zugeordnet.

BÜRGERVERSAMMLUNG

n In ei.nem Lichtbildvortrag und anschließender Fragestunde
wurde i.m ersten Abschnitt der Planung und Vorlage des Ent-
wurfs zur Grünordnung eine vorgezogene Bürgeranhörung durch-
geführt. die sich mit den Priori.täten dieses Bebauungsplanes
ausei-nandersetzte. Bedenken gegen die Grünordnung sind ni-cht
aufgekommen

FLÄCHEN MIT NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Die StraJ3enverwaltung des Landes Rheinland-Pfalz hat sich
ei.nverstanden erk].ärt, die L 453 im Plangebiet zu belassen,
wenn kei.ne finanzie]]en und recht]ichen Nachtei.].e zu erwar-
ten si.nd. Das hat die Gemeinde besch].osten. Die Wintern.nde
auf der Bahnhofstraße ist als ND beantragt worden. Alle So-
li.tärbäume mi.t einer langfristigen Lebenserwartung - wozu
auch verschi.edene Obstbäume westlich der Bahnhofstraße am
Ortsrand ei.nbezogen wurden - si.nd entsprechend $ 9 (1) Ziff
2 5 b BBauG festgesetzt

r'q

BEWERTUNG DES PLANBERE ICHES

a) gu.g.Qj$glggjggbgr..gi;gbË

Aus ökologischer Sicht besonders hoch zu bewerten si.nd
zum einen die für die Regt-on typischen, in der Gemei.nde
Tlefenthal noch großflächig anzutreffenden Obstbaumkul-
Ëy gp, sowohl innerhalb der engeren Ortslage als auch in
den Randberei.chen der Kernzone. Da es sich hierbei vor-
nehmli.ch um extensi.v genutzte Kulturflächen handelt und
nicht so sehr um nach bestimmten Spritz-, Dünne- und
Schnittplänen intensiv gepflegte Obstplantagen, kann da-
von ausgegangen werden, daß sie einer besonders arten-
reichen Lebensgemei-nschaft Raum bieten. Dieser Lebensge-
meinschaft gehören potentiell folgende charakteristische,
in i.hrem Bestand bedrohte Tierarten an
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Gartenschläfer, Neuntöter. Raubwürqer. Steinkauz, Ha-
selmaus, Iltis, Seel.nmarder, Si.ebenschläfer, Baumfleder
maus, Grünspecht, Tagfalterarten, Schlupfwespenr Hum-
meln etc .

In i.hier flächenhaften Ausdehnung innerhalb der bebauten
Ortslage si-nd die Obstbaumwiesen ei.n wichtiges Binde-
g]-ied zum freien Landschaftsraum und ermög]-i.chen somit
lebensnotwendige Wechselbeziehungen verschiedener Biozö-
nosen

Einen weiteren ökologisch wertvollen Lebensraum bi.eien
die für Tiefenthal ortstypischen und noch wei.tverbreiteten
Ngtursteinmauern, i.nsbesondere dort. wo sie der Einfriedi.-
dung der unbebauten Gartenflächen dienen. Steinbrechqe-
wächse. Moose, Fame und Flechten sind type.sche Sledler-
pf]-unzen der Mauerkronen, in Fugen und Ri.tzen. Neben in-
sekten und Spinnenr wi.chtiger Vogelnahrunq, di-e sich in
den Mauerfugen aufha].ten, sind z. B. Eidechsen als wärme-
liebende Tiere auf besonnten l-'lauerteilen anzutreffen. Über
haupt bi-eien Mauern dadurch, daß si.e sowohl Sonnen- als
auch Schattenseiten zeigen, auf engstem Raum di.e unter-
schiedlichsten Lebensbedingungen. Das Material - Bundsand-
stein - bei.nhaltet ein spezifisches Nährstoffangebot,
dem Bewuchs und Lebewesen angepaßt si-nd

n

Im Verhältnis zu den vorgenannten hervorragenden Lebens-
räumen ist der sonstige relativ spärliche Baum- und
Strauchbestand i-m Planberei-ch von eher gen-eger ökolo-
gischer Bedeutung. Hi-er ist durch gezi.elle Ergänzung mit
standortgerechter Bepflanzung i.m pri.vagen und öffentlichen
Raum, insbesondere jedoch in den Randberei.chen, ei.ne Ver-
besserung l:u erreichen

r'3 b) gu.g.ggEËglËgr.jEgbgr..Elgb.Ë
Neben ihrer ökologi.schen Bedeutung haben die vorgenannten
Elemente ei.ne wesentli.che Funkel.on für den Charakter des
Ort sbi Id es Tief enthals

So tragen die Natursteinmauern als Fortsetzung der charak
teristischen Bebauung wesentlich zur Gliederung und Raum-
bildung i.nnerhalb des Ortskerns bei. Durch ihr Vorhanden-
sein sind die unterschiedli.chen Funktionsbereiche wie Hof
lagen, Gartenflächen und Straßen- bzw. Wegeraum gut ableg
bar. Maschendrahtzäune und Metalltore, die an die Stelle
von Natursteinmauern und Holztoren getreten sind, stören
das Ortsbi.].d erheb]ich und so].hen in ortsüblicher Wei.se
ausgewechselt werden

Die hofnahen Gartenflächen und Obstwiesen, die insbeson
niere zwischen Hinterlasse und St.-Bernhard-Straße sowie
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südlich der St.-Bernhard-Straße ausgeprägt si-nd, aber
auch den Ortsrand nach Norden. \gesten und Süden hin ab
runden, unterstreichen den Charakter der dörflichen
Siedlung und bilden ein Gegengewicht zu den in sich ge
schlossenen Hoflagen

Demgegenüber erscheint der gesamte Straßenzug L 453/
Weedstraße. insbesondere aber der Kreuzungspunkt mi-t
St.-Bernhard-Straße, Ostring und Hauptstraße. ungeglie-
dert ohne räumliche Ei.nfassung und ohne Bezug zum ge-
wachsenen Ortsbild. Für ei.ne unbedingt erforder.Liche
Gestaltung dieses Bereiches dient als Vorbild die dem
dörflichen (:harakter angepaßte Bahnhofstraße, die vor
allem im Abschnitt zwischen Hauptstraße und St.-Bernhard
Straße durch maßstabsgerechte Randbebauung und alten
Baumbestand gut gefaßt i.st. Die Inmitten des Straßenzu-
ges stehende Winterlinde (Till-a cordata) i-st als hervor-
ragendes Charaktere.stikum des Ortsbildes anzusprechen.

n

c) yu.t.ËU.BgggigDU.Eg

Bei der Beurteilung des Planbereiches hansi-chtlich seiner
Nutzungseignung für die Freizeitgestaltung ist wiederum
di.e dörf].sche Struktur Tiefenthals in Ansatz zu bringen
Unter diesem Aspekt sind die vorhandenen Möglichkeiten,
zum einen durch die vie]en Frei.f].ächen in unmittelbarer
Nähe zur Bebauung und zum anderen durch die enge Nachbar-
schaft zum frei.en Landschaftsraum als ausreichend anzu-
sehen. Durch ei.ne Verbesserung des Fußwegesystems sowie
die fußgängerfreund].i.che Gestaltung der Straßenräume i-st
der Erholungswert noch zu steigern. Der i.n der Plange-
bietsmi.tte vorhandene Kinderspi.elplatz i-st ei.ne sinnvolle
öffentliche Ergänzung zum Bestand an pri-voten Frei-flächen

baaSSNAHMEN DER GRUNORDNUNG

Aus der Bewertung des Planbereiches nach ökologi-schen und
gestalterischen Gesichtspunkten sowie der Nutzungseignung
ergeben si.ch für die Grünordnung folgende Schwerpunkte

a) Erhaltung und langfristige Sicherung der privaten Garten
f[ächen einsch].ieß]ich des Baumbestandes .

b) Erhaltung und Ergänzung der Natursteinmauern

c) Gestaltung der öffentlichen Straßenräume, insbesondere
des Straßenzuges L 453/Weedstraße einschließlich des Weed
platzes und der Weqegabelung, die sich i-m Norden des Plan
gebietes zwischen der Weedstraße und dem Ebertsheimer Meg
erg i- b t
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d) Erhaltung und Ergänzung des vorhandenen Fußwegesystems
und verkehrsberuhigte , fußgängerfreundliche Gestaltung
der untergeordneten Straßen St.-Bernhard-Straße und Ost
rang

e) Einbi.ndung des Plangebietes i.n die im Norden, Westen und
Süden angrenzende frei.e Landschaft

Zu a)
Die privaten Gartenflächen werden zur Zeit. wie bereü.ts dar
geste[[t. i.n großen Tei.].en a]s Obstgärten genutzt und dem-
entsprechend relativ extensiv bewg.rtschaftet. Zur Erhaltung
des ökologischen Wertes dieser Bereü-che ist auch weiterhi.n
ei.ne Unterhaltung und Pflege erforderlich, die jedoch nicht
nach ökonomi.schen Gesichtspunkten ausgerichtet sein so]].te
Das bed eutet

a weitestgehender Verzicht auf Biozide (chemische Pflanzen
behandlungsmittel) und Kunstdünger ,
Lücken durch Neuanpflanzungen ersetzen,
jährl i.ches Auslg.chten der Baumkronen,
Behandlung der Baumwunden mit gutem Baumwachs oder Teer
präparaten ,

zwei.malige Magd der wi.esel i-m Juni. und vor der Obsternte

Darüber hinaus sollten die Obstbäume nicht übermäßig von
Algen, Flechten und Mooren gesäubert und Baumhöhlen als
Wohnstätten für Vögel, Säugetiere und Insekten gesichert
werden. Zusätzli.ch sollten Nistkästen für Vögel, Kiel.nsäu
ger und Fledermäuse aufgehängt werden.

Die Kernzonen der privaten Gartenflächen si.nd i.m Grünordnungs
plan dargestellt und sind von jeglicher Bebauung freizuhalten
Analog zum Grünordnungsplan setzt der Bebauungsplan di.ese Be-
reiche als private Grünflächen mit der Zweckbesti.mmung ''Haus-
gärten '' fest .

Zu b)
Die Natursteinmauern sind als gliedernde Elemente und als
traditionelle Trennungsli.nie zwischen den einzelnen Funktions
berti.chen zu erhalten und zu pflegen. Störende Elemente wie
Maschendrahtzäune sollten entweder beseiti.gt und durch le-
bende Hecken ersetzt werden oder mlt geeigneten Rankern dau-
erhaft begrünt werden. In einigen Bereü.chen sind die Natur-
steinmauern mit gleichem Material zu ergänzen.



N a tur steg.nmau ern ,
hier als Ei.nfassunq
d es schmalen Fu ßwe-
ges , sind qli.edernde
EI emente im Ortsbild
S i. e b i. e türk-- d e n....!!Ma iu
€fsßëZial ästen '' in
der Ti,er- und Pflan-
z enwelt wertvol len
Lebens raum .

,# \l}.

Di ese Alibi Iduna zeigt
bei Zuwequnaen die
Unt erbrechunqen des
Natur ste i nmau erwerk s ,
das nicht ei. nnlal ab-
gedeckt zu werd en
grau côte , aber zwe i
fellow auf die orts-
b i. Idbest immens e Farb-
und Formgebung x/er-
wei st . Dieser Vor
schlag gi-it für den
west l schen Tei. l der
St . - Bertha rd - Strg ße

:;;?Ü..!;;:B?Z;=?;=:lj::=' ' ...: ':!Pu:=''?,12.':
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Zu c)
Der Weedp]-atz sowie - im weiteren Verlauf - die Weedstraße
so].len entsprechend der im Plangebiet vorherrschenden Klein
räumt.gkei.t durch Ei-nbringung von Großgrün (Hochstammbäumen)
und abwechslungsreicher Flächengestaltung mi.ttels Pflaste-
rung und Möbli.erung (Brunnen, Ruhebänke, Pflanzbeete) ge--
gliedert werden. Gemeindsam mit der vorgesehenen baulichen
Neukonzepti-on in diesem Bereü.ch kann so der bislang unge-
ordnete und unmotivierte Platz der Maßstäbli.chkeit des Um-
feldes angepaßt und als attrakti.ver Kommunikationspunkt der
Bevö[kerung zur Verfügung geste]-it werden

Im Rahmen der Grünordnungsplanung wurden mehrere Alternativen
di.skutiert, dle insbesondere die Verkehrsführung i-m Platz-
bereich betrafen. Dabei tritt der Bebauungs- und Grünord-
nungsplan, im Gegensatz zum jetzigen Zustand mit fünf auf-
einander zulaufenden Straßen. füi- drei Straßen ein. di.e dem
Durchgangsverkehr verbleiben. Die ei.nzelnen Alternativen
sind im Folgenden kurz dargestellt.

n



]6

St . --Bernh ard
Straße und Ostri.ng können
fu ßgängerfreundlich wer--
den . Ansonsten stand zur
Diskussion , gem . Skizze l
ei.nen Dreiecksplatz zu
belassen , der handlich
eingegrünt worden wäre

Ski.zze 2 würde mi.t Bus-
ha[te und Fahrbahntei].ern
eine " abknickende Vor -
fahrt" ei-ngebaut lassen ,
d i.e aber wegen der Nut-
zungsbeschränkung für di.e
L 453 seitens der Straßen
bauverwaltung keine Durch
führungschance hat

rn

Skizze 3 hätte di.e Mögli.ch
keit aufgezeigt , die Weed--
s traße auf eine gerundete
L 453 zu führen, aller-
dings auch mit Einschluß
der L 453

So ist nun Ski.zze 4 i.m Be-
bauungsplan beabsichtigt ,
bei. dem sich die Chance
ei.ner Kornmunikationsfläche
am ehesten bietet und die
anderwei.tig beschriebenen
Ge seal tungsmög lic hk eit eneröffnet
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Grüngestalterischer Verbesserungsvorsch].ag Weedplatz

Derzeiti.ge Situation Unstrukturierter Platzbereich

\
'\

'N :=- ''''b

---. --a.. ''B-B-b

$'::. ':=''"'

Verbesserte Platzsituation durch tiberstellen mit groJ3kronigen
Bäumen (z. B. Wi.nterli.nde, Bergahorn) und flächige Unterpflan
zung - F]ächengesta].tung durch Wechsel i.m Straßenbelag
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Grüngestalteri.scher Verbesserungsvorschlag Weedstraße

Derzeiti.ge Situation unstrukturi.erler Straßenraum
J

. e

3

)'-

''>-->

Gliedernde Gestaltung der Weedstraße mittels abgestuften Pflan-
zungen (Bäume, Strauchgruppen, Flächenpflanzuna) ; Verkehrsberuhi

4.S..n-n'h T\V.-l -x]-X C:/-\ ] ] nn C+--}- a f2r''S}-l}-lr-X l -):,--
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Auf dem Grünordnungsplan selbst wi.rd zusätzli.ch ei.ne Alter-
native zur P]atzgesta].tung im Maßstab 1 : 200 vorgeste].It,
die noch stärker die Fußgängerfreundlichkei.t im Platzbereich
betont und Nutzungsmöglichkeiten fur den Fußgänqerbereich
auf der Westseite der Weedstraße aufzeigt

Eine notwendige räumliche Begrenzung im Norden erhält die
Weedstraße durch ei.ne intensive Grüngestaltung der Dreiecks--
f]-äche zwi.schen Weedstraße und dem Ebertsheimer Weg. Durch
eine bli.ckfangende Strauch- und Großbaumpflanzung kann hi-er
zur Verbesserung des Ortsbildes ei.ne Raumbi.Iduna erzielt wer
den, die zur Zei.t durch den freien Blick auf das vorhandene
Einfamilienhaus nicht gegeben i.st. Die nachfolgenden Skizzen
sollen i.m Grundri.ß und in der Andi.cht die Planungsabsi.chten
verd eut ]. i.chen .

Die Gesta]-tung des Weedp]atzes/Weedstraße und der nörd]..schen
Dreiecksfläche wird i.m Rahmen der Dorferneuerungsplanung kon
kreta s left und reales i.ert

Neben diesen intensiven grüngestalterischen Maßnahmen ist mit
re].aviv einfachen Mitte]-n der Straßenraum der Hauptstraße zu
beleben, da sich hi.er durch di.e abwechslungsrei-che Gestaltung
der Häuserfonten und -giebel ohnehi.n schon ein ansprechendes
Bild ergibt. Vereinzelte Bäume können zusätzliche Akzente
setzen
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Grüngestalterischer Verbesserungsvorschlag
Nördl i.cher Abschluß der Weedstraße

20

Derzeit städtebaulich und ortsgestalterisch unzurei-chender
Sera ßenabsch lu ß

Verbesserung des Straßenabschlusses durch Anlage ei.nes Si.tzberei
chef mit entsprechend ortsqestalterisch wirksamen aroßkroniqen



Grüngestalterischer Verbesserungsvorschlag
Hauptstraße in Richtung Osten

21

Verei.nzelte Bäume bri.naCH belebende Effekte in den Straßen
zug, der durch den Kirchturm gut abgeschlossen ist
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zu d)
Zur Verbesserung der fußläufigen Verdi-ndungen innerhalb des
Plangebietes wird zum ei.nen eine Fortführung des Nord-Süd-
Weges nach Norden, ausgehend von der Hintergasse, i.n der
P[anung aufgenommen. Zum anderen so]-] eine Ost-West-Verbin-
dung durch die Privatgärten zwi.schen Hinterlasse und St.-
Bernhard-Straße mit möglicher Verbindung zur Bahnhofstraße
einher i-chtet werden .

Zur Aufwertung des zentralen Fußwegesystems si.eht der Grün-
ordnungsplan eine ländliche Eingrünung der Privatgärten vor,
di.e für ge]-egentliche Ein- und Durchblicke abschnittsweise
unterbrochen werden so]].te

r3
Eng verbunden mit der Erweiterung des Fußwegenetzes ist di.e
verkehrsberuhigte Gestaltung der St.-Bernhard-Straße und des
Ostringes, durch die das Ortsbild eine Aufwertung erfährt
und für Fußgänger sowie spielende Ki.nder ein zusätzli.cher,
störungsarmer Freiraum geschaffen wi-rd

Durch eine abwechslungsrei.che Pflasterung sowohl der Fuß-
wege a]s auch der verkehrsberuhigten Bereiche so].l di.e Funk-
el.on "Vorrangfläche für Fußgänger" noch unterstrichen werden

Beim Fußwegkreuz, von dem die Nord-Süd-Verbindung größten
teils besteht, i.st beabsichti.gt, die bisheri.ge Privatgar-
tenstruktur nicht zu beeinträchtigen. Statt der Maschen-
drahtzäune sollen mögl i-chst niedri.ge lebende Hecken die
Fu ßwege begleiten .

Skizze l zei.gt dazu
noch d ie St . Bernhard-
Straße , bei der auf
ei.nen Gehstei.g verzich
tet wird , Flachborde
auf die von Wand zu
Wand gehende gepfla-
stert FI äche laufen

Skizze 2 zeigt ei.ne
Ausweitung für den
Fahrverkehr , die nicht
dem angestrebten Cha-
rakter entspri-cht ,während
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Skizze 3 in der künst-
lich eingeengten Form
für den Fu ßgänger wenig
wirtschaftlich und an-
strebbar ist

rn

Natur ste i.nmau erwerk ,
möglichst beidseitig ,
teils mit Ranken und
Klammer zu begrünen ,
kommt dem V7unsch der
Geme i.nd e am nächsten .
Das zeigt die Ski.zze 4
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Die Bi[dbei-spie]-e zeigen eine
Auswahl moderner , i.ndustriell
hergestellter Pflasterungen ,
mi.t denen dem Charakter be-
stehender Wege in angemesse--
ner Weise entsprochen werden
kann . Oft wi.rd der neue Be-
lag visuell zugänglicher ,
wenn " natürli.che " Pf la ste-
rungen dam i-t kombiniert wer-
den , zumal es in Tiefenthal
möglich ist , aus dem in der
Nähe der Ortslage liegenden
Steg.rtbruch die entsprechen-
den farblich abgestimmten
Natur ste i.ne zu f i. nden bzw .
zu fertigen

[)le Kombination von Ziegel- und Basa]tpf]aster
ergibt reizvolle Farbwirkungen.

Bätlrlic btauctlen Luft und Wasser. sie dtlrfen nicht
ztt(;ei)f!:tst( rt werden

Durct} Materialwecllsef tassen sich Flächen sehr
leberldig gestaltefl.

Nich! alte Teile eides Weges mllssen dle qleictlt
ObeHläct)e haben

Rascrlsleine lili FI. t:f e :}. !i.e zw;i! t)pfahtt):lr. }tber
art.lr} sein sollen.

[)et' )ni){tastcrste]ne qi!)t t'-'. ],] vit:;r'r} il{ t 'r':rf.:. ]

ll :h(,n r-ernten. Fatbef\ URLS Vetlctleatle!
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Zu e)
Für di.e Gestaltung des Ortsbildes wichtig ist eine Ei-ngrünung
der privaten Garten- und Hofflächen gegenüber der frei.en Land-
schaft. Neben der Erhaltung des besonders prägnanten Ensembles
aus Naturstei.nmauer und Obstgehölzen am westlichen Plangebiets
rand ist dazu die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern entlang
der nördlichen und südlichen Plangebi-etsgrenze erforderlich
Die Gehör.zauswahl richtet sich nach den textlich festgesetzten
Pflanzlisten, wobei die für Tiefenthal typischen Obstbäume
sowie heimische LaubgehÖ[ze überwiegen so]]-ten. zur Auflockerung
der Pflanzungen können gelegentlich Blüten- und Ziergehölze
ei-ngestreut werden .

VERWIRKLICHUNG

Die Verwirklichung der z. Z. noch nicht voll nutzbaren Frei--
räume zu öffentlich nutzbaren Bereü.chen sollte nach einem
Drei-Stufen-Ausbauplan erfolgen, wobei als dri-ngendste Stufe
der Ausbau und die Gestaltung des Weedplatzes inklusive der
Weedstraße ansteht, als zweite Ausbaustufe die fußläufige
Anknüpfung des "Weedplatzes" an das ''Gäss'sche" und Ausbau
des östlichen Binnenbereiches. Als dritte Stufe würde der
westliche Binnenbereich gestalterisch aufgewertet und für
die 6ffent].ichkelt nutzbar gemacht. Hi-er wäre auch die fuß-
läufige Anknüpfung zur Bahnhofstraße zu realist.eien.

F LÄCHE NB l LANZ

Verkehrsfläche einschl . verkehrsbe
ruhigter Zone und Fu ßwege

/

5.810, qm

qm

Gemeinb edarf sf läche 4 . 285 ,

4 . 820 ,Allgemei.nes Wohngebiet
Dorfgebi-et 22 . 01 0 ,

36 . 485 ,Mischgeblet
ë)ffent].sche Grüne läche 610,

1 8 . 430,Pr ivate Grünf l äche

Fläche insgesamt 1 02 . 4 50 ,
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UBERSCHIÄGIGE KOSTENERMITTLUNG

Es sind für
die drei Schwerpunktberei.che der Ausführung

1 . Weedplatz ,

2 . Weed straße und

3 . Bahntiof straße

Kostenübersichten gefertigt, die sich im wesenLu].i.chan mill
zwei Lösungsvorsch].ägen befassen, einmal in einer aesta].te
Fisch weniger aufwendi-gen Art und einer stärker äorfange-
paßten Ausführung :

t ?EEDPLATZ

ca. 1 . 600 Fläche
         
      Naturstein Betone te in

      qm/ 1 50 , --- DM an1/60 , --- DM

ca. 1 . 000 qm verkehrsberuhiger Platz 1 50 . 000 . -- DM 60 . 000 . -- DM

ca . 275 qm Weedstraße -- Verkehrsnutzung 4] . 250," DM } 6 . 500, " DM
         
ca. 400 cbmRäumungsarbeiten cbm/ 15,---DM 6 . 000 , -- DM 6 . 000 , -- Dbl

ca . 65 cbmMutterboden cbm/1 7 ,-- DM 1 . ] 05 ,-- DM 1 . ] 05 , -- DF{

ca . 325 qm Pflanzflächen qm/25 , --- DFI 8. 1 25 ,-- Dy 8 . 1 25,-- DM

ca. 1 0 Stck. Hochstämmige Bäume    
    ä 300,-- DM 3 . 000 , -- DM 3 . 000 , -- DM

    Möblierung pauschal 1 5 . 000 , -- DM 1 5 . 000,-- DM

    Brunnenanlage mit    
    Leitungsanschluß 9 . 000 , -- DM 9 . 000 , -- DM

      233 . 480 . -- Dl{ 1 1 8 . 730,-- DM
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WEEDSTRASSE

BENE ICH BAHNHOFSTRAS SE

ca . 860, -- qm Fläche

Naturs+-einpfla
s t er vorhanden
erin/80 . -- DM

Betonverbund s t ein
pfl ast er
qm/60 , --- DM

ca

ca
ca

ca
ca

ca

480 qm Verkehr sfl äc he
verkehrsberuhigt u. Stellpl
verkehrsberuhiger Bereich

38 .400 , -- DM
20 . 800 , "

28 . 800 , -- DM

1 5 . 600," DM

3 . 900, " DM

260 qm
130 cbm

(260 cbm)
Räumungsarbeiten cbm/15,-- DM 1 . 950," DM

25 cbm

120 qm
5 Stck.

Mutterboden cbm/ 1 7 , -- DM 425

Pflanzflächen qm/25,--- DM 3.000
Hochstänmige Bäume ä 300,- DM 1.500

Möbl ierung pauschal l0.000

DM

DM

DM

DM

DM

425 ,

3 . 000 ,

1 . 500,

l o . ooo ,

DM

DM

DF{

DM

DM76 . 075 , 63 . 225 ,
== Ë:=== =

;a Z . 'l U(J , - - (]m r'lache    
      Naturstein Be t ons t ein

      qm/ 1 50,--- DM qm/ 60 , --- DM

ca . 150 qm St ellplätze-Stoa ßenpflas teT 22 . 500 , " DM 9 . 000 . -- DM

ca . 330 qm verkehrsberuhigtet Bereich 4 9 . 500 , " DM 1 9 . 800 . -- DM

         
ca . 1 . 500 qm Straßen-- u . Gehsteigfläche    
    (Schwarzdecke) qm/68 , -- Dll 1 02 . 000 , -- DF{ 1 02 . 000 . -- Dll

ca . ] 20 qm Pflanzflächen qm/25 , --- D)l 3 . 000 , " Dy 3 . 000 , " D]]

ca . 1 0 Stck. Hochstäln11ige Bäume    
    ä 300,-- Dll 3 . OCO . -- DM 3 . 000 , -- Dl!

ca . 24 cbm }iutterboden cbm/ 1 7 ,-- DM 608 , -- DH ü08 , ---- DFI

ca . 150 cbm Räumu ng s arb e l t en    
    cbm/ 1 5 ,---- DM 2 . 250 ," DM 2 . 250 . -- Dll

    flöbl ierung pauschal 1 3 . 000 , -- DM 1 3 . 000 . -- Dll

      1 95. 658 ," DM 1 52 . 4 58 , -- DF!
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Geschätzte Ausführungskosten
für die 3 Bereü.che 505. 21 3 , -- DM 334 . 41 3 , --- DM

Planungskosten gem .
1 5 und 17 HOAI vom
( BGBI. l S. 361 6)
Blind estsatz der Honorar-
stuf e IV
1 00 g Grunde-eistungen

$$ 13, 14,
20. 1 2 . 1 976

70 . 090, -- DM 53 . 480, -- DM

GESCHÄTZTE AUSFÜHRUNGS
UND PLANUNGSKOSTEN 575. 303 , -- DM 387 . 893 , DB{

i\'a s d en r e Iren anbei-angt , so si-nd folgende
kosten der Durchftihrungsmaßnahmen anzusetzen

Straßenp]-anfing (3 C'öj ente) 5 . 250 ,

3 . 100 ,

4 . 200 ,

DF{

Dbl

DM

Oberleitung
ëirt[ i.che Bau ].ei.Lcunq

Summe 1 2 . 550, --- DM
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ABWÄGUNG V O R DER 6PPEUVLiCnEN AUSLEGUNG

zu Stellungnahmen, die Anregungen und Bedenken. enthalten

brei.sverwaltung Bad Dürkheim vom 19.11 .1984
Den Anregungen des Kreises ist - auch nach mündlicher Vorbe-
sprechung in Bad Dürkheim zwi.schen der unteren Landesplanungs-
behörde und dem P]aner - vo]] zuzustimmen. Di.e text].schen Fest-
setzungen werden in der Form abgeändert. Wichtig ist, daß statt
der geschlossenen Bauweise für das Auslegungsverfahren i-n grös-
seren Flächenanteilen die "abweichende Bauweise" dargelegt und
in der Begründung erläutert Üiiia: Dadurch hat di-e Gemei.nde wed.-
ger Zwänge auf sich zu nehmen. Es besteht überdies Zeit während
der Dorferneuerungsplanung, um sich mit den einzelnen Baukörpern
vertieft zu befassen. Das zwei.te Schrei.ben des Kreises vom
06.12.1984 gab Anlaß, sich mit der Landesstraßenverwaltung zu
unterhalten. Es wurde ei.ne Lösung gefunden. di.e am Schluß der
Textl i.chen Festsetzungen aufgeführt ist

Straßenbauamt Speyer vom 1 2 11 1 984

Die L 453 sollte aus dem Plangebiet aus verfahrensrechtli.chen
Gründen herausgenoirunen werden. Ei.ne mündl i-che Vereinbarung er
folgte daraufhi-n zwischen dem Abteilungslei-ter in der Landes-
straßenverwa[tung Rhei.n].and-Pfa]z in Kob]enz, Herrn Deme], und
dem Planer, nachdem das SBA Speyer dieses Gespräch angeregt hatte
Di.e L 453 kann im Plan verbleiben, wei.l am Weedplatz eine Zu-
fahrtsverbesserung zur Landesstraße ins Auge gefaßt wird. Im
Text wird ]-t. Besprechung vom 14.12.1984 aufgenorrmen: ''Der
Straßenbauverwaltunq entstehen i.m Geltunqsberei-ch keine recht-
lichen und sonstigen Nachtei.le''. Dieser Satz ist vom Gemei.nderat
beschloß sen .

Di.e Neuanpflanzung von großkroni-gen Bäumen wird zur Absicherung
des Verkehrsraumes i-m Bedarfsfa].le frühzeitig mit dem SBA Speyer
abg e s t i-mm t

Wasserwirtschaftsamt Neustadt/IV vom 1 2 . 12.1 984

Seitens der Verbandsgemeinde Hetten]-eidelheim wird der Nachweis
über die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen zur schadlosen Ab-
führung des Oberflächenwassers erbracht

Saarferngas, Frankenthal vom 07.11 .1984
Baumabstand an den Schutzstreifen der Gasleitungen wird beach-
tet. D]e Leitung wird im Bebauungsp]-an übernommen. In der Beqrün
dung wird darauf verwiesen, daß für Ti-efenthal keine Gasversor-
gung besteht

Katasteramt Grünstadt vom 14.12.1984
Keine Bedenken. Vergleich mit neuen Katasterunterlagen i-st er
folgt. Außerdem Ist am "Masurenhof'' südlich der Hauptstraße we
gen eines Neubaus die Gemeinbedarfsfläche und der überbaubare
Bereich auf Flurstück 32/2 erweitert worden
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Di.ese Begründung hat zusammen mit dem Bebauungsplan und dem
Grünordnungsplan einschließl i.ch der tex.tll:cheß .FestsagtZUDggD
gemäß $ 2 a (6) BBauG in der Zeit vomdZf'#/22ybisildg.l#.dlÜ:jy'
öffentli.ch ausgelesen. Di.e Auslegung wurde am . +. Juli i985
ortsüblich bekanntgemacht

'Öx:ävf'Ël;l\l='i:'''ä.. t 7. Pi
!

:85.

Bürgermeister

ABVaÄGUNG N A C H DER 6PPEwrLicnEW AUSLEGUNG

Da aus der Bürgerschaft keine Anregungen und Bedenken einge-
gangen waren, i.st ]edi.g]ich noch einma]. das Straßenbauamt Speyer
mit sei.ner Stellungnahme vom 14.08.1985 anzuführen
Die angesprochene Neuabpflanzung entlang der L 453 wird im Ein-
vernehmen und in Zusammenarbeit mit dem Straßenbauamt Speyer
ausgeführt. Hierzu werden überdies die Empfehlungen abgewartet,
die aus dem Grünflächenplan des beabsi.chtigten Dorferneuerungs-
konzeptes erwachsen. Außerdem ist am Schluß der textlichen Fest-
setzungen der vereinbarte und von dem Gemeinderat beschlossene
Satz ''Der Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz entstehen im Gel-
tungsbereich dieses Bebauungsplanes keine rechtlichen und son-
stigen Nachtei].e'' einbezogen worden.

Die Begründung hat dem Satzunqsbeschluß vom 2.8..0.ktt 1985
grunde , gqjl eg en1] . &+.

T i.ef enthal ,

zu

dgn ;z: 3$8S.

ligermöTEië
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